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7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgender Rege-
lungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter schuldhaft 
falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertragswesentlichen Umstände: 
Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des 
Schülers, Verschlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörungen, gemacht haben 
oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.

b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entsprechenden Umstände bei Vertrags-
abschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe keine 
Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, insbesondere von Informationspflichten 
ursächlich oder mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulässig, soweit 
entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfächer in der 
Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet 
wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder deren Beauftragte voraus, es sei 
denn, der Verstoß oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine sofortige Kündigung 
des Vertrages durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch von CDC auf den verein-
barten Gesamtpreis bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den CDC selbst 
an Aufwendungen erspart oder der an CDC von örtlichen Partnern und Leistungsträgern 
zurückerstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall eine nachprüfbare Abrechnung. 
Dem Schüler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen gegen diese 
Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei 
Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC 
hat keine örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für Mängelanzeigen und 
Abhilfeverlangen zuständig sind. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für 
den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von CDC sind. CDC haftet 
jedoch
 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangs-
ort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige Haftung von CDC aus der Verletzung 
von Vermittlerpflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter 
der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 

Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewähr-
leistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von CDC oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an 
dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem 
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschrif-
ten vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller 
Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn CDC 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens 
bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, 
so ist CDC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird CDC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite 
von CDC abrufbar und in den Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und CDC findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-
ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Thomas Bolle

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Anmeldung zum Sprachkurs
Kursbezeichnung (z. B. BC-CAN-01)

Kursort

Kursbeginn							       Kursdauer							     

Preis									         Anzahl der Wochenstunden

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 ja, Abflugort							     
				  
	 oder

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein	 	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						      	 Mittelstufe (B1)
	 Grundkenntnisse (A1)			   	 obere Mittelstufe (B2)
	 untere Mittelstufe (A2)			   	 fortgeschritten (C1)

	
Fragen zur Privatunterkunft/Gastfamilie
Sind Sie Raucher?										          	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit Kleinkindern okay?	 	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft okay?				    	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)			   	 ja		  	 nein
Welche?

Besondere Interessen/Hobbies

Sonstiges

Unterkunft in
	 Privatunterkunft	 	 Hotel

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam geworden? 
Durch

	 eine Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde				    	 Internet

	 Sonstiges

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Handy-Nr.

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

E-Mail

Beruf

Nationalität								        Geb.-Datum

Geschlecht	        	 männlich	 	 weiblich

Rechnung an
	 Privatanschrift			   	 Geschäftsadresse

	 Geschäftsadresse

Ansprechpartner in der Personalabteilung

Telefon										       

E-Mail

Korrespondenz an
	 Privatanschrift				     	 Geschäftsadresse

Namen und Telefonnummern von Kontaktpersonen für den Notfall:

Datum/Unterschrift des Teilnehmers. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Reise- und Teilnahmebedingungen an.

Datum ✗

Firmenstempel bei Buchung durch Arbeitgeber

W



Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH 
– nachstehend „CDC“ genannt - zu Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Es wird 
empfohlen, das Buchungsformular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder per Fax 
an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem Buchungsformular bietet der Kunde CDC den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung 
(Buchungsbestätigung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8. genannten Grund 
abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage 
ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben 
ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung, obwohl CDC zur Erbrin-
gung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutre-ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC 
nicht vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann CDC vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Rei-
sepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat CDC den Kunden unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhungen sind 
nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von CDC über die 
Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber CDC unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert CDC 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr 
zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für 
die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 

4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichti-
gung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 	 	 	 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise								       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC nachzuweisen, dass dieser 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr 
geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und 
einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu 
stellen, welches durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird ausdrück-
lich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Reise-
krankenversicherung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten einer Rückführung 
für den Fall der Krankheit oder eines Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförde-
rungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch 
des Kunden dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den Rücktrittskosten 
genannten Zeitpunkt der ersten Stor-nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5. zu den 
dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch CDC muss 
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungsbe-
stätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu 
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach 
der Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und Gebräuche des Gastlandes respektiert. 
CDC kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde unge-
achtet einer Abmahnung von CDC oder deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer gegen 
die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt bezüglich Drogen, 
Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen 
Bildungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen und 
die Unterkunftsgeber, sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und namens 
und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag zu kündigen.

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Immer mehr Unternehmen geben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an einem 
intensiven Carl Duisberg Sprachtraining teilzunehmen. Hierzu gehören neben 
vielen anderen renommierten Unternehmen:

Aareal Bank AG
Airbus Deutschland GmbH, Hamburg
Alcan, Singen
Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue
Brenntag AG, Mühlheim/Ruhr
Continental AG, Hannover
Deutsche Post AG, Bonn
Dyckerhoff Zement GmbH, Wiesbaden
Ecolab GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
e.on AG, Düsseldorf
Grohe Water Technology AG & Co. KG, Hemer
Heidelberger Zement AG, Heidelberg
Hochtief AG, Essen
Infineon Technologies AG, Laatzen
Firmenich GmbH, Kerpen
Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Krefeld
Mazda Motor Europe GmbH, Leverkusen
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Minden
Nordzucker AG, Braunschweig
Philips GmbH Consumer Electronics, Hamburg
Preussag Energie GmbH, Lingen
REWE-Zentral AG, Köln
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Siemens AG, München
T-Mobile, Bonn 
Thomas Cook AG, Oberursel
Unilever Bestfoods Deutschland, Heilbronn
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, Wuppertal
VW Coaching GmbH, Hannover
Wacker Chemie GmbH, München

„Hervorragend, sehr gute Schule in Oxford!“
Bernhard Link, Hannover

„Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Organisation der 
Fortbildung in Chester bedanken. Es hat alles prima geklappt und der 
Unterricht war sehr gut. Ich bin rundum zufrieden.“
Sabine Beier, Bensheim

„Der Unterricht in Brecon/Wales war eine äußerst anregende Mischung 
aus praktischen Übungen, Grammatik und aktuellen Diskussionen – 
durchgeführt von drei ausgezeichneten, motivierenden Lehrern.“
Knut Lesser, München

„2 Wochen in Bournemouth waren leider zu kurz. Aber ich wurde von 
meinen Dozenten voll motiviert, mehr zur Verbesserung meiner englischen 
Sprachkenntnisse zu tun. Sehr gut, kann ich nur empfehlen.“
Martina Langer, Köln

„Ich war sehr zufrieden und habe mich in Nizza sehr wohl gefühlt.“
Dörte Lojewski, Leipzig

„Als Fazit kann ich feststellen, dass alles optimal in Chester geklappt 
hat. Der Erfolg hat sich eingestellt und ich habe meine Ziele erreicht! 
Sehr gut, Top!“
Oliver Schmitz, Wuppertal

„Rundum sehr gut, besonders die Schule und die Lehrer auf Malta 
waren sehr gut. Die Schule ist unbedingt empfehlenswert.“ 
Andreas Averesch, Münster

„Eine höchst lehrreiche und inspirierende Woche in Cambridge. 
Besonders begeistert hat mich das interkulturelle Lernumfeld. 
Sehr gut!“ 
Elisabeth Ley, Dernau

Kommentare wie diese verdeutlichen die Qualität und den besonderen 
Nutzen unseres BusinessClass-Programms.

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei 
Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises  vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: 

l	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle 		
	 der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), 
	 der Abgaben für bestimmte 

	 Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
	 betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes 
	 zulässig.

l	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
	 und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher 			
	 touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes 			 
	 verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam 
vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

UND DAS SAGEN TEILNEHMER, DIE ES WISSEN MÜSSEN

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG
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7.4. CDC ist ferner zur fristlosen Kündigung des Vertrages nach Maßgabe folgender Rege-
lungen berechtigt:
a) Wenn sich ergibt, dass der Schüler und/oder dessen gesetzlicher Vertreter schuldhaft 
falsche oder unvollständige Angaben über folgende vertragswesentlichen Umstände: 
Personenstandsangaben (Alter, Staatsangehörigkeit), Gesundheitsverhältnisse des 
Schülers, Verschlechterung seiner schulischen Leistungen, Essstörungen, gemacht haben 
oder schuldhaft ihrer vertraglichen Verpflichtung zuwiderhandeln, CDC über Änderungen 
solcher Umstände unverzüglich zu unterrichten.

b) Die Kündigung ist nur zulässig, wenn CDC die entsprechenden Umstände bei Vertrags-
abschluss nicht bekannt waren und wenn für das Entstehen der Rücktrittsgründe keine 
Verletzung vertraglicher Pflichten durch CDC, insbesondere von Informationspflichten 
ursächlich oder mit ursächlich geworden sind. 
c) Eine Kündigung wegen Verschlechterung schulischer Leistungen ist nur zulässig, soweit 
entsprechende Durchschnittsnoten oder Mindestnoten bestimmter Schulfächer in der 
Ausschreibung oder in sonstiger Weise als Teilnahmevoraussetzungen konkret bezeichnet 
wurden.
d) Die Kündigung setzt eine Abmahnung durch CDC oder deren Beauftragte voraus, es sei 
denn, der Verstoß oder das Fehlverhalten sind objektiv so schwerwiegend, dass auch unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Teilnehmers eine sofortige Kündigung 
des Vertrages durch CDC gerechtfertigt ist.
7.5.  Im Falle einer berechtigten Kündigung bleibt der Anspruch von CDC auf den verein-
barten Gesamtpreis bestehen. CDC erstattet jedoch den Betrag zurück, den CDC selbst 
an Aufwendungen erspart oder der an CDC von örtlichen Partnern und Leistungsträgern 
zurückerstattet wurde. Hierzu erteilt CDC im Kündigungsfall eine nachprüfbare Abrechnung. 
Dem Schüler und/oder dessen gesetzlichen Vertreter bleiben Einwendungen gegen diese 
Abrechnung vorbehalten.

8. Obliegenheiten des Kunden
8.1. Die sich aus § 651 d Abs. 2 BGB ergebende Verpflichtung zur Mängelanzeige ist bei 
Reisen mit CDC wie folgt konkretisiert. Der Reisende ist verpflichtet, auftretende Mängel 
unverzüglich gegenüber der Zentrale von CDC anzuzeigen und Abhilfe zu verlangen. CDC 
hat keine örtlichen Vertreter oder Bevollmächtigten, welche für Mängelanzeigen und 
Abhilfeverlangen zuständig sind. Ansprüche des Reisenden entfallen nur dann nicht, wenn 
die dem Reisenden obliegende Rüge unverschuldet unterbleibt
8.2. Wird die Reise infolge eines Reisemangels erheblich beeinträchtigt, so kann der 
Reisende den Vertrag kündigen. Dasselbe gilt, wenn ihm die Reise infolge eines solchen 
Mangels aus wichtigem, CDC erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Die Kündigung ist 
erst zulässig, wenn CDC eine ihnen vom Reisenden bestimmte angemessene Frist haben 
verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu leisten. Der Bestimmung einer Frist bedarf es nicht, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist oder von CDC verweigert wird oder wenn die sofortige Kün-
digung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. 

9. Beschränkung der Haftung 
9.1. Die vertragliche Haftung von CDC für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt,
a) soweit ein Schaden des Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt 
wird oder
b) soweit CDC für einen dem Kunden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschul-
dens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
9.2. CDC haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im Zusammen-
hang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z. B. Ausflüge, 
Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen, Beförderungsleistungen von und 
zum ausgeschriebenen Ausgangs- und Zielort), wenn diese Leistungen in der Reiseaus-
schreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des vermittelten 
Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet wer-den, dass sie für 
den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen von CDC sind. CDC haftet 
jedoch
 
a) für Leistungen, welche die Beförderung des Kunden vom ausgeschriebenen Ausgangs-
ort der Reise zum ausgeschriebenen Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise 
und die Unterbringung während der Reise beinhalten,
b) wenn und insoweit für einen Schaden des Kunden die Verletzung von Hinweis-, Aufklä-
rungs- oder Organisationspflichten von CDC ursächlich geworden ist.
Durch die vorstehende Regelung bleibt eine etwaige Haftung von CDC aus der Verletzung 
von Vermittlerpflichten unberührt.

10. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung
10.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Kunde inner-
halb eines Monats nach dem vertraglich vorgesehenen Zeitpunkt der Beendigung der Reise 
geltend zu machen. Die Geltendmachung kann fristwahrend nur gegenüber CDC unter 
der nachstehend angegebenen Anschrift erfolgen. Nach Ablauf der Frist kann der Kunde 
Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist 
verhindert worden ist. Diese Frist gilt auch für die Anmeldung von Gepäckschäden oder 

Zustellungsverzögerungen beim Gepäck im Zusammenhang mit Flügen, wenn Gewähr-
leistungsrechte aus den §§ 651 c Abs. 3, 651 d, 651 e Abs. 3 und 4 BGB geltend gemacht 
werden. Ein Schadensersatzanspruch wegen Gepäckbeschädi-gung ist binnen 7 Tagen, ein 
Schadensersatzanspruch wegen Gepäckverspätung binnen 21 Tagen nach Aushändigung 
geltend zu machen. 
10.2. Ansprüche des Kunden nach den §§ 651c bis f BGB aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverlet-
zung von CDC oder eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen, 
verjähren in zwei Jahren. Dies gilt auch für Ansprüche auf den Ersatz sonstiger Schäden, 
die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von CDC oder eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von CDC beruhen. 
10.3. Alle übrigen Ansprüche nach den §§ 651c bis f BGB verjähren in einem Jahr.
10.4. Die Verjährung nach Ziffer 10.2 und 10.3 beginnt mit dem Tag, der dem Tag folgt, an 
dem die Reise nach den vertraglichen Vereinbarungen enden sollte. 
10.5. Schweben zwischen dem Kunden und CDC Verhandlungen über den Anspruch oder 
die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Kunde 
oder CDC die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 
drei Monate nach dem Ende der Hemmung ein.

11. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften
11.1. CDC wird Staatsangehörige eines Staates der Europäischen Gemeinschaften, in dem 
die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschrif-
ten vor Vertragsabschluss sowie über deren evtl. Änderungen vor Reiseantritt unterrichten. 
Für Angehörige anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass keine Besonderheiten in der Person des Kunden und eventueller 
Mitreisender (z. B. Doppelstaatsangehörigkeit, Staatenlosigkeit) vorliegen.
11.2. Der Kunde ist verantwortlich für das Beschaffen und Mitführen der notwendigen 
Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll- und 
Devisenvorschriften. Nachteile, die aus dem Nichtbefolgen dieser Vorschriften erwachsen, 
z. B. die Zahlung von Rücktrittskosten, gehen zu seinen Lasten. Dies gilt nicht, wenn CDC 
nicht, unzureichend oder falsch informiert hat. 

12. Informationen zur Identität ausführender Luftfahrtunternehmen 
12.1. CDC informiert den Kunden entsprechend der EU-Verordnung zur Unterrichtung von 
Fluggästen über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens vor oder spätestens 
bei der Buchung über die Identität der ausführenden Fluggesellschaft(en) bezüglich sämt-
licher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen. 
12.2. Steht/stehen bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, 
so ist CDC verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu 
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchführen wird bzw. werden. Sobald CDC weiß, 
welche Fluggesellschaft den Flug durchführt, wird sie den Kunden informieren.
12.3. Wechselt die dem Kunden als ausführende Fluggesellschaft genannte Fluggesell-
schaft, wird CDC den Kunden unverzüglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln 
möglich ist, über den Wechsel informieren. 
12.4. Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte Liste der Fluggesellschaften, denen die 
Nutzung des Luftraumes über den Mitgliedstaaten untersagt ist, ist auf der Internet-Seite 
von CDC abrufbar und in den Geschäftsräumen von CDC einzusehen. 

13. Rechtswahl und Gerichtsstand 
13.1. Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und CDC findet ausschließlich deut-
sches Recht Anwendung. Dies gilt auch für das gesamte Rechtsverhältnis.
13.2. Der Kunde kann CDC nur an deren Sitz verklagen.
13.3. Für Klagen von CDC gegen den Kunden ist der Wohnsitz des Kunden maßgebend. Für 
Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Reisevertrages, die Kaufleute, juristische 
Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhn-
licher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand 
der Sitz von CDC vereinbart.
13.4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht, 
a) wenn und insoweit sich aus vertraglich nicht abdingbaren Bestimmungen internationa-
ler Abkommen, die auf den Reisevertrag zwischen dem Kunden und CDC anzuwenden sind, 
etwas anderes zugunsten des Kunden ergibt oder
b) wenn und insoweit auf den Reisevertrag anwendbare, nicht abdingbare Bestimmungen 
im Mitgliedstaat der EU, dem der Kunde angehört, für den Kunden günstiger sind als die 
nachfolgenden Bestimmungen oder die entsprechenden deutschen Vorschriften.

Reiseveranstalter ist:
Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH
Geschäftsführer: Dr. Kai Schnieders, Hansaring 49–51, 50670 Köln
Tel. 0221/16 26-289, Fax 0221/16 26-225, sprachreisen@cdc.de, www.cdc.de

Verantwortlich für dieses Programm: Thomas Bolle

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Anmeldung zum Sprachkurs
Kursbezeichnung (z. B. BC-CAN-01)

Kursort

Kursbeginn							       Kursdauer							     

Preis									         Anzahl der Wochenstunden

Flugangebot erwünscht	 	 nein

	 ja, Abflugort							     
				  
	 oder

Transfer erwünscht (Preis und Details laut Katalogbeschreibung)
	 nein	 	 Flughafen - Unterkunft
	 Flughafen - Unterkunft - Flughafen

Wie würden Sie Ihre jetzigen Sprachkenntnisse einstufen?
	 Anfänger						      	 Mittelstufe (B1)
	 Grundkenntnisse (A1)			   	 obere Mittelstufe (B2)
	 untere Mittelstufe (A2)			   	 fortgeschritten (C1)

	
Fragen zur Privatunterkunft/Gastfamilie
Sind Sie Raucher?										          	 ja		  	 nein
Unterkunft bei einer Familie mit Kleinkindern okay?	 	 ja		  	 nein
Haustiere in der Privatunterkunft okay?				    	 ja		  	 nein
Besonderheiten (Allergien, Vegetarier etc.)			   	 ja		  	 nein
Welche?

Besondere Interessen/Hobbies

Sonstiges

Unterkunft in
	 Privatunterkunft	 	 Hotel

Wie sind Sie auf unsere Sprachkurse aufmerksam geworden? 
Durch

	 eine Presseinformation in

	 eine Anzeige in

	 den Arbeitgeber			   	 Freunde				    	 Internet

	 Sonstiges

Name / Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon-Nr. privat

Handy-Nr.

Telefon-Nr. geschäftlich

Fax

E-Mail

Beruf

Nationalität								        Geb.-Datum

Geschlecht	        	 männlich	 	 weiblich

Rechnung an
	 Privatanschrift			   	 Geschäftsadresse

	 Geschäftsadresse

Ansprechpartner in der Personalabteilung

Telefon										       

E-Mail

Korrespondenz an
	 Privatanschrift				     	 Geschäftsadresse

Namen und Telefonnummern von Kontaktpersonen für den Notfall:

Datum/Unterschrift des Teilnehmers. Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie die Reise- und Teilnahmebedingungen an.

Datum ✗

Firmenstempel bei Buchung durch Arbeitgeber
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Sehr geehrte Kunden,
die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam vereinbart, Inhalt des 
zwischen dem Kunden und der Firma Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH 
– nachstehend „CDC“ genannt - zu Stande kommenden Reisevertrages. Bitte lesen Sie 
diese Bedingungen vor Ihrer Buchung sorgfältig durch.
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
1.1. Die Buchung (Reiseanmeldung), kann ausschließlich schriftlich erfolgen. Es wird 
empfohlen, das Buchungsformular im Katalog zu verwenden, welches per Post oder per Fax 
an CDC übermittelt werden kann. Mit diesem Buchungsformular bietet der Kunde CDC den 
Abschluss des Reisevertrages verbindlich an. 
1.2. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Zugang der schriftlichen Annahmeerklärung 
(Buchungsbestätigung) von CDC zustande. 

2. Bezahlung 
2.1. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushändigung des Sicherungsscheines eine 
Anzahlung in Höhe von 10 % des Reisepreises, max. jedoch 250 € pro Person, zur Zahlung 
fällig. Die Restzahlung wird 4 Wochen vor Reisebeginn zur Zahlung fällig, sofern der Siche-
rungsschein übergeben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 8. genannten Grund 
abgesagt werden kann. 
2.2. Soweit CDC zur Erbringung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage 
ist und kein gesetzliches oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben 
ist, besteht ohne vollständige Bezahlung des Reisepreises kein Anspruch auf Inanspruch-
nahme der Reiseleistungen oder Aushändigung der Reiseunterlagen.
2.3. Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung, obwohl CDC zur Erbrin-
gung der vertraglichen Reiseleistungen bereit und in der Lage ist und kein gesetzliches 
oder vertragliches Zurückbehaltungsrecht des Kunden gegeben ist, nicht entsprechend 
den vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist CDC berechtigt, nach Mahnung mit Fristset-
zung vom Reisevertrag zurückzutre-ten und den Kunden mit Rücktrittskosten gemäß Ziffer 
4. zu belasten.

3. Preiserhöhung
CDC behält sich vor, den im Reisevertrag vereinbarten Preis im Falle der Erhöhung der 
Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen wie Hafen- oder Flugha-
fengebühren oder einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse 
entsprechend wie folgt zu ändern.
3.1. Eine Erhöhung nach ist nur zulässig, sofern zwischen Vertragsabschluss und dem 
vereinbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen und die zur Erhöhung führenden 
Umstände vor Vertragsabschluss noch nicht eingetreten und bei Vertragsabschluss für CDC 
nicht vorhersehbar waren.
3.2. Erhöhen sich die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Beförderungskosten, 
insbesondere die Treibstoffkosten, so kann CDC den Reisepreis nach Maßgabe der nachfol-
genden Berechnung erhöhen:
a) Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhöhung kann CDC vom Kunden den Erhöhungs-
betrag verlangen.
b) Anderenfalls werden die vom Beförderungsunternehmen pro Beförderungsmittel gefor-
derten, zusätzlichen Beförderungskosten durch die Zahl der Sitzplätze des vereinbarten 
Beförderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhöhungsbetrag für den Einzelplatz 
kann CDC vom Kunden verlangen.
3.3. Werden die bei Abschluss des Reisevertrages bestehenden Abgaben wie Hafen- oder 
Flughafengebühren gegenüber CDC erhöht, so kann der Reisepreis um den entsprechen-
den, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.
3.4. Bei einer Änderung der Wechselkurse nach Abschluss des Reisevertrages kann der Rei-
sepreis in dem Umfang erhöht werden, in dem sich die Reise dadurch für CDC verteuert hat.
3.5. Im Falle einer nachträglichen Änderung des Reisepreises hat CDC den Kunden unver-
züglich nach Kenntnis von dem Änderungsgrund zu informieren. Preiserhöhungen sind 
nur bis zum 21. Tag eingehend beim Kunden zulässig. Bei Preiserhöhungen von mehr als 
5 % ist der Kunde berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurück zu treten oder die 
Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn CDC in der Lage 
ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der 
Kunde hat die zuvor genannten Rechte unverzüglich nach der Mitteilung von CDC über die 
Preiserhöhung diesem gegenüber geltend zu machen.

4.	 Rücktritt durch den Kunden vor Reisebeginn /Stornokosten
4.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Der Rücktritt 
ist gegenüber CDC unter der unten angegebenen Anschrift zu erklären. Dem Kunden wird 
empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären.
4.2. Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurück oder tritt er die Reise nicht an, so verliert CDC 
den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann CDC, soweit der Rücktritt nicht von ihr 
zu vertreten ist oder ein Fall höherer Gewalt vorliegt, eine angemessene Entschädigung für 
die bis zum Rücktritt getroffenen Reisevorkehrungen und ihre Aufwendungen in Abhängig-
keit von dem jeweiligen Reisepreis verlangen. 

4.3. CDC hat diesen Entschädigungsanspruch zeitlich gestaffelt, d. h. unter Berücksichti-
gung der Nähe des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in 
einem prozentualen Verhältnis zum Reisepreis pauschaliert und bei der Berechnung der 
Entschädigung gewöhnlich ersparte Aufwendung und gewöhnlich mögliche anderweitige 
Verwendungen der Reiseleistungen berücksichtigt. Die Entschädigung wird nach dem 
Zeitpunkt des Zugangs der Rücktrittserklärung des Kunden wie folgt berechnet: 
•	 bis 31 Tage vor Reiseantritt 		 	 	 	 15%
•	 vom 30. bis 21. Tag vor Reiseantritt 	 	 30%
•	 vom 20. bis 14. Tag vor Reiseantritt 	 	 40%
•	 vom 13. bis 7. Tag vor Reiseantritt 	 	 	 50%
•	 vom 7. Tag bis 4. Tag 	 	 	 	 	 	 60%
•	 ab dem 3. Tag vor Reiseantritt oder
	 bei Nichtanreise								       80%
4.4. Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, CDC nachzuweisen, dass dieser 
überhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von ihr 
geforderte Pauschale. 
4.5. CDC behält sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine höhere, konkrete Ent-
schädigung zu fordern, soweit CDC nachweist, dass ihr wesentlich höhere Aufwendungen 
als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist CDC verpflichtet, 
die geforderte Entschädigung unter Berücksichtigung etwa ersparter Aufwendungen und 
einer etwaigen anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konkret zu beziffern und 
zu belegen. 
4.6. Auf das Recht des Kunden/Teilnehmers gemäß § 651 b BGB, einen Ersatzteilnehmer zu 
stellen, welches durch die vorstehenden Bestimmungen unberührt bleibt, wird ausdrück-
lich hingewiesen.
4.7. Dem Kunden wird der Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Reise-
krankenversicherung und einer Versicherung zur Abdeckung der Kosten einer Rückführung 
für den Fall der Krankheit oder eines Unfalls ausdrücklich empfohlen.
 
5.	 Umbuchungen
5.1. Ein Anspruch des Kunden nach Vertragsabschluss auf Änderungen hinsichtlich des 
Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft oder der Beförde-
rungsart (Umbuchung) besteht nicht. Ist eine Umbuchung möglich und wird auf Wunsch 
des Kunden dennoch vorgenommen, kann CDC bis zu dem bei den Rücktrittskosten 
genannten Zeitpunkt der ersten Stor-nierungsstufe ein Umbuchungsentgelt von € 25,- pro 
Kunden erheben.
5.2. Umbuchungswünsche des Kunden, die später erfolgen, können, sofern ihre Durch-
führung überhaupt möglich ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5. zu den 
dort festgelegten Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen.

6.	 Rücktritt wegen Nichterreichens der 
Mindestteilnehmerzahl
CDC kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach Maßgabe folgender 
Regelungen zurücktreten:
a)  Die Mindestteilnehmerzahl und der späteste Zeitpunkt des Rücktritts durch CDC muss 
deutlich in der konkreten Reiseausschreibung angegeben sein
b) CDC hat die Mindestteilnehmerzahl und die spätesten Rücktrittsfrist in der Buchungsbe-
stätigung anzugeben oder dort auf die entsprechenden Prospektangaben zu verweisen
c) CDC ist verpflichtet, dem Reisenden gegenüber die Absage der Reise unverzüglich zu 
erklären, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl 
nicht durchgeführt wird.
d) Ein Rücktritt von CDC später als 4 Wochen vor Reisebeginn ist unzulässig.
e) Der Kunde kann bei einer Absage die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen 
anderen Reise verlangen, wenn CDC in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Kunden aus ihrem Angebot anzubieten. Der Kunde hat dieses Recht unverzüglich nach 
der Erklärung über die Absage der Reise durch CDC dieser gegenüber geltend zu machen.
f) Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgeführt, erhält der Kunde auf den Reisepreis 
geleistete Zahlungen unverzüglich zurück.

7.	 Kündigung aus verhaltensbedingten Gründen
7.1. CDC erwartet, dass der Teilnehmer die Sitten und Gebräuche des Gastlandes respektiert. 
CDC kann den Reisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn der Kunde unge-
achtet einer Abmahnung von CDC oder deren örtliche Vertreter nachhaltig stört oder wenn 
er sich in solchem Maß vertragswidrig verhält, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages 
gerechtfertigt ist. 
7.2. Eine Kündigung kommt insbesondere dann in Betracht, wenn der Teilnehmer gegen 
die ihm bekannt gegebenen gesetzlichen Bestimmungen (insgesamt bezüglich Drogen, 
Alkohol und das Lenken von Kraftfahrzeugen), Regeln der Sprachschule oder des örtlichen 
Bildungsträgers oder der Unterkunftseinrichtung verstößt.
7.3. Die örtlichen Vertreter von CDC, insbesondere die Mitarbeiter der Sprachschulen und 
die Unterkunftsgeber, sind bevollmächtigt, Abmahnungen auszusprechen und namens 
und in Vollmacht von CDC den Reisevertrag zu kündigen.

REISE- UND TEILNAHMEBEDINGUNGEN
der Carl Duisberg Centren Intertraining & Consult GmbH, Hansaring 49–51, 50670 Köln (Stand: 01. Januar 2012)

Immer mehr Unternehmen geben ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, an einem 
intensiven Carl Duisberg Sprachtraining teilzunehmen. Hierzu gehören neben 
vielen anderen renommierten Unternehmen:

Aareal Bank AG
Airbus Deutschland GmbH, Hamburg
Alcan, Singen
Auerhammer Metallwerk GmbH, Aue
Brenntag AG, Mühlheim/Ruhr
Continental AG, Hannover
Deutsche Post AG, Bonn
Dyckerhoff Zement GmbH, Wiesbaden
Ecolab GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
e.on AG, Düsseldorf
Grohe Water Technology AG & Co. KG, Hemer
Heidelberger Zement AG, Heidelberg
Hochtief AG, Essen
Infineon Technologies AG, Laatzen
Firmenich GmbH, Kerpen
Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Krefeld
Mazda Motor Europe GmbH, Leverkusen
Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG, Minden
Nordzucker AG, Braunschweig
Philips GmbH Consumer Electronics, Hamburg
Preussag Energie GmbH, Lingen
REWE-Zentral AG, Köln
Robert Bosch GmbH, Stuttgart
Siemens AG, München
T-Mobile, Bonn 
Thomas Cook AG, Oberursel
Unilever Bestfoods Deutschland, Heilbronn
Vorwerk Elektrowerke GmbH & Co. KG, Wuppertal
VW Coaching GmbH, Hannover
Wacker Chemie GmbH, München

„Hervorragend, sehr gute Schule in Oxford!“
Bernhard Link, Hannover

„Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich für die gute Organisation der 
Fortbildung in Chester bedanken. Es hat alles prima geklappt und der 
Unterricht war sehr gut. Ich bin rundum zufrieden.“
Sabine Beier, Bensheim

„Der Unterricht in Brecon/Wales war eine äußerst anregende Mischung 
aus praktischen Übungen, Grammatik und aktuellen Diskussionen – 
durchgeführt von drei ausgezeichneten, motivierenden Lehrern.“
Knut Lesser, München

„2 Wochen in Bournemouth waren leider zu kurz. Aber ich wurde von 
meinen Dozenten voll motiviert, mehr zur Verbesserung meiner englischen 
Sprachkenntnisse zu tun. Sehr gut, kann ich nur empfehlen.“
Martina Langer, Köln

„Ich war sehr zufrieden und habe mich in Nizza sehr wohl gefühlt.“
Dörte Lojewski, Leipzig

„Als Fazit kann ich feststellen, dass alles optimal in Chester geklappt 
hat. Der Erfolg hat sich eingestellt und ich habe meine Ziele erreicht! 
Sehr gut, Top!“
Oliver Schmitz, Wuppertal

„Rundum sehr gut, besonders die Schule und die Lehrer auf Malta 
waren sehr gut. Die Schule ist unbedingt empfehlenswert.“ 
Andreas Averesch, Münster

„Eine höchst lehrreiche und inspirierende Woche in Cambridge. 
Besonders begeistert hat mich das interkulturelle Lernumfeld. 
Sehr gut!“ 
Elisabeth Ley, Dernau

Kommentare wie diese verdeutlichen die Qualität und den besonderen 
Nutzen unseres BusinessClass-Programms.

Leistungsänderungen
Die Angebote zu den vertraglichen Reiseleistungen in diesem Prospekt entsprechen 
dem Stand bei Drucklegung. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass bis zur 
Übermittlung Ihres Buchungswunsches aus sachlichen Gründen Änderungen der 
Leistungen möglich sind, die wir uns deshalb ausdrücklich vorbehalten müssen. Über 
diese werden wir Sie selbstverständlich vor Vertragsschluss unterrichten.

Preisänderungen
Die in diesem Prospekt angegebenen Preise entsprechen ebenfalls dem Stand bei 
Drucklegung und sind für uns als Reiseveranstalter bindend. Wir behalten uns jedoch 
ausdrücklich vor, aus den folgenden Gründen vor Vertragsschluss eine Änderung 
des Reisepreises  vorzunehmen, über die wir Sie vor der Buchung selbstverständlich 
informieren: 

l	 Eine entsprechende Anpassung des im Prospekt angegebenen Preises ist im Falle 		
	 der Erhöhung der Beförderungskosten (insbesondere der Treibstoffkosten), 
	 der Abgaben für bestimmte 

	 Leistungen wie Hafen- oder Flughafengebühren oder einer Änderung der für die 
	 betreffende Reise geltenden Wechselkurse nach Veröffentlichung des Prospektes 
	 zulässig.

l	 Eine Preisanpassung ist außerdem zulässig, wenn die vom Kunden gewünschte 
	 und im Prospekt angebotene Pauschalreise nur durch den Einkauf zusätzlicher 			
	 touristischer Leistungen (Kontingente) nach Veröffentlichung des Prospektes 			 
	 verfügbar ist.

Für Preisänderungen nach Abschluss des Reisevertrages gelten, soweit wirksam 
vereinbart, die Bestimmungen über Preisänderungen in unserem Reisebedingungen, 
auf die wir ergänzend ausdrücklich hinweisen.

UND DAS SAGEN TEILNEHMER, DIE ES WISSEN MÜSSEN

ÄNDERUNGEN VON LEISTUNGEN UND PREISEN ZWISCHEN 
KATALOGDRUCK UND BUCHUNG
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